
Die 2017 veröffentlichte VSA-Empfehlung «Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung» hat sich 
in der Praxis bewährt und identifiziert ungeeignete Abwässer zuverlässig. In den vergangenen 
Jahren haben wir das Wissen gezielt erweitert und die Entscheidungsgrundlage für zukünftige 
Abklärungen nochmals verbessert. 
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Die Ozonung hat sich nebst Verfahren mit Aktivkohle als effek-
tives und wirtschaftliches Verfahren etabliert, um Mikrover-
unreinigungen (MV) in kommunalem Abwasser abzubauen. Per 
Ende 2025 sind in der Schweiz auf kommunalen Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) 13 Ozonungen in Betrieb, weitere rund 
18 sind in Planung oder im Bau. Mit der anstehenden Umset-
zung der Motion 20.4262 «Massnahmen für die Elimination von 
Mikroverunreinigungen für alle ARA» und den numerischen 
Anforderungen für die drei Arzneimittel Azithromycin, Clari-
thromycin und Diclofenac in den Gewässern (Anhang 2 Ziff. 11 
GSchV) werden Ozonungen oder Verfahrenskombinationen mit 
Ozon weiter an Bedeutung gewinnen (siehe Box 1).
Ob ein Abwasser für eine Behandlung mit Ozon geeignet ist, 
wird mit einem mehrstufigen Eignungstest beurteilt – den Ab-
klärungen Verfahrenseignung Ozonung (Fig. 1) [3–5]. Insbeson-
dere bedeutende Industrie- oder Gewerbeabwassereinleitungen 
im Einzugsgebiet der ARA können die Abwasserzusammenset-
zung so prägen, dass eine Ozonung unerwünschte Oxidations-
nebenprodukte im Übermass bildet (u. a. Bromat, welches als 
potenziell karzinogen und mutagen gilt). Dies ist zu vermeiden.
Es empfiehlt sich, frühzeitig abzuklären, ob sich ein bestimm-
tes Abwasser für eine Ozonbehandlung eignet oder nicht, denn 

RÉSUMÉ

VÉRIFICATIONS REL ATIVES À L’ADEQUATION DU PROCESSUS  
D’OZONATION – AMÉLIOR ATION DE L A BASE DE DÉCISION
Depuis 2017, l’évaluation pour savoir si les eaux usées conviennent 
à un traitement à l’ozone est faite conformément à la recommanda-
tion VSA «Vérifications relatives à l’adéquation du processus d’ozo-
nation». Un bilan intermédiaire établi en 2020 a confirmé que les 
vérifications ont fait leurs preuves dans la pratique et permettent 
d’identifier de manière fiable les eaux usées inadéquates. Depuis, 
nous avons élargi nos connaissances de manière ciblée: premiè-
rement, nous avons vérifié dans quelle mesure les vérifications en 
laboratoire reflètent une ozonation à grande échelle. Il s’est avéré 
que les tests en laboratoire ont tendance à mieux éliminer subs-
tances de référence et à former davantage de bromate par rapport 
à l’ozonation à grande échelle. Deuxièmement, une méthode a été 
évaluée afin de pouvoir simuler en laboratoire la nitrification d’une 
STEP. Cela est nécessaire afin de pouvoir évaluer aujourd’hui déjà 
si les eaux usées conviennent à une ozonation, même si aucune eau 
usée représentative n’est encore disponible, par exemple parce 
que la STEP n’introduira un traitement par nitrification qu’à l’avenir 
ou fusionnera avec une autre STEP. Les études ont montré que la 
nitrification évaluée en laboratoire reflète bien la STEP à grande 
échelle et ne modifie pas de manière significative la composition 
des eaux usées en termes d’adéquation à l’ozonation. Un essai pi-
lote supplémentaire pour la nitrification n’est donc pas nécessaire. 
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dessen Eignung ist eine Voraussetzung 
für die Gewährung der Abgeltungen. 
Das Vorgehen und die Interpretation die-
ses Eignungstests ist in der VSA-Empfeh-
lung «Abklärungen Verfahrenseignung 
Ozonung» beschrieben [4]. Eine separate 
Arbeitsanweisung (SOP) beschreibt, wie 
die Laborversuche durchzuführen sind 
[6].
Während des Betriebs der Ozonanlagen 
empfiehlt der VSA, die Abwasserzusam-
mensetzung und deren Eignung für die 
Ozonung gezielt zu überwachen [7]. Denn 
auch nach dem Verfahrensentscheid kann 
sich die Abwasserzusammensetzung im 
Einzugsgebiet der ARA verändern.

ABKLÄRUNGEN HABEN SICH IN 
DER PRA XIS BEWÄHRT

Seit 2015 haben rund 100 ARA (Stand: 
September 2025) den Eignungstest durch-
laufen. Bei rund 62% der untersuchten 

ARA wurde das Abwasser als geeignet 
für eine Ozonung beurteilt, bei ca. 33% 
der ARA als ungeeignet, und bei ca. 5% la-
gen die Ergebnisse im unklaren Bereich. 
In letzteren Fällen sind zusätzliche Ab-
klärungen notwendig, wie beispielsweise 
die Wiederholung einzelner Module.
Figur 2 zeigt, wie häufig die einzelnen Mo-
dule durchgeführt wurden – relativ zu-
einander dargestellt (d. h. 100% steht für 
das Modul mit den meisten Untersuchun-
gen, in diesem Falle Modul 2 «Messungen 
im Zulauf der geplanten Ozonung»). Auch 
ersichtlich ist in Figur 2 die daraus resul-
tierende Einstufung in «grün/geeignet», 
«gelb/unklar» oder «rot/ungeeignet». Das 
Bild bestätigt, was aufgrund des modula-
ren Aufbaus zu erwarten ist: Am häufigs-
ten wird Modul 2 durchgeführt, gefolgt 
von Modul 3 und Modul 4. Mit jedem wei-
teren, durchgeführten Modul nimmt der 
Anteil an ungeeigneten oder unklaren 
Abwässern ab. Eindeutig ungeeignete Ab-

wässer fallen in der Regel bereits in den 
Modulen 2 und 3 auf.
Deutlich weniger Informationen liegen 
zur Durchführung des Moduls 1 «Be-
trachtungen zum Einzugsgebiet» vor. Es 
ist davon auszugehen, dass die ARA dies 
jeweils selbst oder in Zusammenarbeit 
mit dem beauftragten Planungsbüro und/
oder mit der Vollzugsbehörde durchführt.
Insgesamt lässt sich folgern, dass sich die 
Abklärungen bewähren und zuverlässig 

G E WÄ S S E R – S C H U T Z  & Q U A L I TÄT |  73

EIGNUNG EINER OZONUNG UND DICLOFENAC-
ELIMINATION: EINE ZUKÜNFTIGE INTERESSENS-
ABWÄGUNG?
Diclofenac überschreitet in Fliessgewässern 
mit gereinigtem Abwasser häufig den öko-
toxikologisch begründeten Gewässergrenz-
wert und gefährdet damit Wasserlebewesen 
[1]. Besonders in Gewässern mit hohem Ab-
wasseranteil sind auf ARA entsprechend Ver-
fahren notwendig, die Diclofenac möglichst 
vollständig entfernen.
Bei den üblichen Ozondosierungen, die für den 
gesetzlich geforderten Reinigungseffekt von 
80% bezüglich MV ausgelegt sind, lässt sich 
Diclofenac zu rund 99% eliminieren. Aktivkohle 
erreicht im Vergleich etwa 85% [2].
Es kann folglich vorkommen, dass eine 
Interessensabwägung erforderlich wird: 
Eine Ozonung ist oft notwendig, um die An-
forderungen an die Gewässerqualität ein-
zuhalten. Ihre Anwendung kann jedoch 
problematisch sein – zum Beispiel bei er-
höhten Bromidkonzentrationen im Abwasser. 
In solchen Fällen sollte die Wahl des Verfahrens 
in enger Abstimmung mit der zuständigen Voll-
zugsbehörde erfolgen.
Mit der Umsetzung der Motion 20.4262 werden 
künftig viele kleinere ARA – das heisst ARA mit 
weniger als 8000 angeschlossenen Personen 
– eine Reinigungsstufe für MV bauen müssen, 
um die gesetzlichen Vorgaben im Gewässer 
einzuhalten [1]. Bei dieser ARA-Grösse ist das 
Risiko problematischer Reaktionsprodukte aus 
der Ozonung meist gering, weil kleine ARA er-
fahrungsgemäss weniger von industriellen Ein-
flüssen betroffen sind und mögliche Ursachen, 
wie etwa erhöhte Bromidwerte, sich in ihren 
überschaubaren Einzugsgebieten leichter 
identifizieren lassen.
In jedem Fall muss nachgewiesen werden, dass 
sich bei allen Betriebszuständen der ARA keine 
problematischen Reaktionsprodukte bilden. 
Dazu können angepasste Betriebsweisen oder 
Kombinationen verschiedener Verfahren ein-
gesetzt werden.

Box 1

Fig. 1 �Schematische Darstellung des Vorgehens bei den Abklärungen Verfahrenseignung Ozo-
nung. Die gestrichelten Linien deuten an, dass bei unklaren oder auffälligen Resultaten 
gewisse Abklärungen wiederholt werden sollten. Quelle: [4].
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ungeeignete Abwässer identifizieren [8]. 
In den vergangenen Jahren wurde das 
Wissen gezielt erweitert und die Ent-
scheidungsgrundlage für zukünftige Ab-
klärungen nochmals verbessert. Dabei 
wurden die nachfolgenden Fragestellun-
gen adressiert:
1.	�Wie repräsentativ sind die Laborab-

klärungen bezüglich der chemischen 
Aspekte im Vergleich zu einer gross-
technischen Ozonung?

2.	�Wie soll das Abwasser einer ARA 
beurteilt werden, die künftig ihre 
biologische Behandlung erweitert – 
beispielsweise von einer kohlenstoffeli-
minierenden biologischen Reinigung 
zu einer Nitrifikation – oder sich mit 
einer oder mehreren anderen ARA zu-
sammenschliesst?

3.	�Weisen ARA mit einer Ozonbehand-
lung und erhöhten Nitritablaufwerten 
Mutagenität im Ablauf auf?

Dieser Artikel fasst die Ergebnisse der 
drei Studien zu diesen Fragestellungen 
zusammen und zeigt auf, wie die Er-
kenntnisse daraus in die bestehenden 
Dokumente eingeflossen sind.

REPRÄSENTATIVITÄT CHEMISCHER 
UNTERSUCHUNGEN IM LABOR

Die erste Studie ging der Frage nach, wie 
gut die Laboruntersuchungen im Rahmen 
des Moduls 3 der Abklärungen Verfah-

renseignung Ozonung (siehe Fig. 1) eine 
grosstechnische Ozonanlage abbilden [9]. 
Die Studie erfolgte mit Abwasserproben 
von drei ARA mit einer grosstechnischen 
Ozonanlage, und stützte sich auf die As-
pekte Bromat- und Nitrosaminbildung, 
sowie MV-Elimination.
Laborreaktoren und grosstechnische 
Ozonanlagen unterscheiden sich in Bezug 
auf den Ozoneintrag und auf die lokale 
Ozonkonzentration. Zudem gibt es aus an-
deren Projekten Hinweise, dass die MV-Eli-
mination und die Bromatbildung in Labor-
systemen und grosstechnischen Anlagen 
voneinander abweichen können [10–12]. 

DETAILS ZUR STUDIENDURCHFÜHRUNG
Die Untersuchungen erfolgten mit Ab-
wasserproben der ARA Werdhölzli (Kan-
ton Zürich), Porrentruy (Kanton Jura) und 
Altenrhein (Kanton St. Gallen; Tab. 1). Die 
Probenahmen erfolgten mittels Stichpro-
ben an drei unterschiedlichen Tagen im 
Zu- und Ablauf zur Ozonung sowie im 
Ablauf des nachgeschalteten Filters nach 
der Ozonung. Stichproben bieten den 
Vorteil, dass die in dieser Zeit applizierte 

Ozondosis einfacher zu ermitteln ist und 
dass das gleiche Abwasserpaket, das in 
der Ozonanlage behandelt wurde, auch 
für die Laboruntersuchungen verwendet 
werden konnte. Die Probenahme erfolgte 
bei Trockenwetter.

MV-ELIMINATION IM L ABOR TENDENZIELL 
ÜBERSCHÄTZT
Es zeigte sich, dass die Laborozonung 
die zwölf Leitsubstanzen, die zur Über-
prüfung des Reinigungseffekts der MV-
Stufen dienen [2], tendenziell besser eli-
miniert als die grosstechnischen Anlagen 
(Fig. 3). Dies könnte darauf zurückzufüh-
ren sein, dass bei den Laboruntersuchun-
gen im Vergleich zur grosstechnischen 
Ozonung eine höhere Anfangskonzentra-
tion an Ozon vorlag, was zu einer höheren 
O3 /•OH-Radikal-Exposition führte.
Erwartungsgemäss führte eine höhere 
Ozondosis zu einer besseren MV-Elimina-
tion: Gut sichtbar ist dies insbesondere bei 
der Verfahrenskombination der ARA Al-
tenrhein, die im Vergleich zu den anderen 
untersuchten ARA mit deutlich geringe-
ren spezifischen Ozondosen läuft (Tab. 1). 
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Fig. 2 �Übersicht über die relative Häufigkeit der durchgeführten Module mit rund 100 Abwässern (Angaben: Envilab AG). Am häufigsten wurde Modul 2 durch-
geführt (entspricht 100%). Die Farben kennzeichnen die Einteilung in «grün/geeignet», «rot/ungeeignet», «gelb/unklar». Zu Modul 1: Diese Abklärungen 
werden in der Regel nicht durch die beauftragten privaten Labore durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass die ARA dies selbst oder in Zusammen-
arbeit mit dem beauftragten Planungsbüro und/oder mit der Vollzugsbehörde durchführt. Ob das Modul 1 jeweils durchgeführt wird, wurde nicht erhoben.

Tab. 1 Kennzahlen der ARA, die an der Studie teilgenommen haben.

ARA Ausbau-
grösse

Nachbehandlung Ozonung in 
Betrieb seit

Ozondosis bei Probenahme 
(gO3/gDOC)

Werdhölzli 650 000 EW Bestehender Sandfilter 2018 0,6–0,8

Altenrhein 120 000 EW GAK-Filter 2019 0,1-0,2

Porrentruy 25 000 EW Neuer Sandfilter 2020 0,6–1,1
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Die Ergebnisse variieren allerdings von 
ARA zu ARA sowie zwischen den drei 
Messkampagnen. Aus den Laborunter-
suchungen lässt sich somit die MV-Eli-
mination im grosstechnischen Massstab 
abschätzen, doch die Laborwerte liegen in 
der Regel höher als diejenigen der gross-
technischen Ozonung. Dies ist besonders 
ausgeprägt bei tiefen Abbauraten (Fig. 3).

BROMATBILDUNG IM L ABOR TENDENZIELL 
ÜBERSCHÄTZT
Bromat wird bei der Ozonung aus Bromid 
gebildet, hat eine potenziell karzinogene 
und mutagene Wirkung und wird in der 
Umwelt (d. h. unter aeroben Bedingun-
gen) nicht mehr abgebaut (13). Die Bro-
matbildung in Ozonanlagen muss daher 
minimal sein.
Bei den drei untersuchten ARA schwank-
ten die Bromidkonzentrationen im Zulauf 
zur Ozonung zwischen 20 und 250 µg/l 
(Fig. 4). Erfahrungsgemäss bildet sich 
Bromat ab einer Ozondosis im Bereich 
von 0,3 bis 0,5 gO3 /gDOC [13]. Auf der 
ARA Altenrhein, wo die Ozonung mit 
einer spezifischen Ozondosis von rund 
0,1-0,2 gO3 /gDOC betrieben wurde (Tab. 
1), war im gereinigten Abwasser nach der 
Ozonung kein Bromat nachweisbar (Fig. 
4). Die Bromatkonzentrationen lagen 
auch bei den anderen untersuchten ARA 
unterhalb des Beurteilungswerts von 
5 μg/l (gemäss der Abklärungen Verfah-
renseignung Ozonung [4]), trotz der teils 
erhöhten Bromidkonzentrationen und 
einer spezifischen Ozondosis zwischen 
0,6 und 1,1 gO3 /gDOC (Fig. 4). Im Labor 

lag die Bromatbildung im Vergleich zu 
den untersuchten grosstechnischen Ozon-
anlagen tendenziell höher – teils bis dop-
pelt so hoch. Zudem kam es vor, dass im 
Labor die Bromatkonzentration über dem 
Beurteilungswert von 5 μg/l lag (gemäss 
[4]), was aber bei der grosstechnischen 
Ozonanlage nicht der Fall war (Fig.  4). 
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass bei den Laboruntersuchungen im 
Vergleich zur grosstechnischen Ozonan-
lage eine höhere Anfangskonzentration 
an Ozon vorlag, was zu einer höheren 
O3 /•OH-Radikal-Exposition führte.

KEIN KL ARES BILD FÜR NITROSAMINE
Die Nitrosamine bilden eine Stoffgruppe, 
deren wichtigster Vertreter N-Nitrosodi-

methylamin (NDMA) ist. Sie haben eine 
kanzerogene Wirkung und können in der 
Ozonung aus Vorläufersubstanzen ent-
stehen. In der biologisch aktiven Nach-
behandlung (z. B. Sandfiltration) werden 
Nitrosamine im Gegensatz zu Bromat 
teilweise oder ganz abgebaut. Im Sinne 
des Vorsorgeprinzips soll die Nitrosamin-
bildung in Ozonanlagen grundsätzlich 
minimal sein. 
Die Resultate zu den Nitrosaminen waren 
nicht abschliessend interpretierbar. Kon-
sistent war jedoch, dass sowohl die bio-
logische Nachbehandlung im Labor als 
auch jene auf der ARA die in der Ozonung 
gebildeten Nitrosamine wieder deutlich 
reduzierten.
Es gab aber Fälle, wo Nitrosamine entwe-
der nur in den im Labor untersuchten Ab-
wasserproben oder nur durch die gross-
technische Ozonanlage erzeugt wurden, 
nicht aber in beiden Fällen gleichzeitig. 
In manchen Fällen wurden andere Nit-
rosamine im Labor gebildet als in der 
grosstechnischen Ozonanlage. 
Es ist anzumerken, dass bei diesen 
Untersuchungen die gemessenen Nitros
amin-Konzentrationen in einem sehr 
tiefen Bereich lagen und daher mit 
einer entsprechenden Messunsicherheit 
verbunden waren. Die Analyse im Ab-
wasser ist wegen der komplexen Matrix 
sehr anspruchsvoll. Kommt hinzu, dass 
die Nitrosamin-Bildungsmechanismen 
und die relevanten Vorläufersubstanzen 
noch nicht ausreichend verstanden und 
bekannt sind. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass Nitrosamine nicht aus der 
Abwassermatrix entstehen, sondern aus 
entsprechenden Vorläufersubstanzen.
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Fig. 3 MV-Elimination im Vergleich zwischen Labor und grosstechnischer Ozonung. Quelle: [9].

Fig. 4 �Bromatbildung im Labor und im grosstechnischen Massstab auf den ARA Altenrhein, Werdhölzli und 
Porrentruy bei unterschiedlichen Bromidkonzentrationen und spezifischen Ozondosen. Quelle: [9].
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OZONABKL ÄRUNGEN REPR ÄSENTATIV FÜR 
GROSSTECHNISCHE ANL AGEN
Insgesamt bestätigte diese Studie, dass 
die Labortests repräsentativ sind für 
grosstechnische Ozonanlagen. Die La-
bortests eliminieren die Leitsubstanzen 
tendenziell besser und bilden tendenziell 
mehr Bromat. Die Beurteilungswerte be-
züglich Bromid und Bromat (gemäss den 
Abklärungen Verfahrenseignung Ozo-
nung [4]) enthalten somit einen gewissen 
Sicherheitsfaktor, was sinnvoll ist, weil 
die Bromidkonzentrationen im Zulauf 
der ARA schwanken können. Nitrosa-
mine bleiben weiterhin wichtig, um Auf-
fälligkeiten bei der Abwasserzusammen-
setzung zu erkennen, und bleiben nicht 
zuletzt auch aufgrund ihrer Relevanz 
(kanzerogenes Wirkpotential) in der Be-
urteilung enthalten.
Weitere Informationen zur Studie enthält 
der Projektbericht [9].

REPRÄSENTATIVITÄT DER LABOR-
NITRIFIK ATION

Die Ozoneignungstests erfolgen mit dem 
zu behandelnden Abwasser der jewei-
ligen ARA. Wenn eine ARA jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt ihre biologi-
sche Reinigungsstufe auf eine Nitrifika-
tion ausbaut, ändert sich die Abwasser-
zusammensetzung. Das bedeutet, dass 
die heutige Abwasserzusammensetzung 
nicht repräsentativ ist für die zukünfti-
ge Situation. Dies betrifft auch ARA, die 
selbst nicht nitrifizieren, aber künftig an 
eine ARA mit Nitrifikation anschliessen. 
Um diese künftige Situation bereits im 
Voraus abzubilden und die Ozoneignung 
zu untersuchen, muss das Abwasser vor-

gängig im Labor nitrifiziert werden. Die 
hier präsentierte Studie verglich nun eine 
Methode, um die Nitrifikation einer ARA 
im Labor zu simulieren, mit einer gross-
technischen ARA. Der Vergleich zwi-
schen Pilotanlage und Labornitrifikation 
erfolgte, um zu eruieren, ob für solche 
Abklärungen die Labornitrifikation aus-
reicht oder ob eine Pilotierung notwendig 
ist.

DETAILS ZUR STUDIENDURCHFÜHRUNG
Die Untersuchungen fanden auf der ARA 
Langmatt (Möriken-Wildegg, Kanton 
Aargau) statt. Diese ARA verfügt über 
eine räumlich getrennte Reinigungs-
stufe zur Kohlenstoffelimination – eine 
sogenannte Hochlastbiologie – und eine 
Nitrifikationsstufe – eine sogenannte 
Schwachlastbiologie. Parallel zur Nitrifi-
kationsstufe behandelte auch eine Pilot-
anlage im SBR-Betrieb den Ablauf aus der 
Hochlastbiologie (Fig. 5).
Die Abklärungen Verfahrenseignung 
Ozonung (Module 3 und 4; Fig. 1) er-
folgten sowohl mit Abwasserproben des 
Ablaufs der Hochlastbiologie als auch 
mit dem Ablauf der Nitrifikationsstufe 
(Fig. 5). Letztere stellte die Referenz dar 
im Vergleich zur Labornitrifikation und 
zur parallel betriebenen Pilotanlage. 
Die Labornitrifikation erfolgte in zweifa-
cher Ausführung, das heisst mit Belebt-
schlamm von zwei verschiedenen ARA 
(ARA Langmatt, ARA Olten), jeweils mit 
einem Schlammgehalt von 2 gTS/l.

L ABORNITRIFIK ATION BILDET AR A GUT AB
Wie sich bestätigte, wies die ausgewähl-
te ARA ein für die Ozonung geeigne-
tes Abwasser auf. Die Ergebnisse zur 

O3 /•OH-Radikal-Exposition (Fig. 6), zum 
MV-Abbau und zu den Oxidationsneben-
produkten waren im Ablauf der Labornit-
rifikation vergleichbar mit denjenigen im 
Ablauf der Pilotanlage wie auch der Nit-
rifikationsstufe der ARA. Das bedeutet, 
dass mit der Labornitrifikation behandel-
te Abwässer für Nitrifikationsstufen auf 
grosstechnischen ARA repräsentativ sind.
Auffällige Resultate, beispielsweise in 
Bezug auf die O3-Exposition (zirka einen 
Faktor 2 oberhalb des Referenzbereichs), 
lieferte die Abwasserprobe aus der Hoch-
laststufe der ARA (Fig. 6). Dies könnte auf 
die erhöhten Konzentrationen an gelösten 
organischen Stoffen (DOC) von 29 mg/l 
zurückzuführen sein.
Die Studie ergab, dass die evaluierte 
Labornitrifikation die grosstechnische 
ARA gut abbildet und die Abwasserzu-
sammensetzung in Bezug auf die Ozon-
chemie nicht signifikant verändert. Eine 
zusätzliche Pilotierung ist deshalb nicht 
notwendig.
Die Labornitrifikation wird vorgängig zur 
Ozonabklärung bei Abwässern mit mehr 
als 10 mgDOC/l, mehr als 0,3 mgNO2

--N/l 
oder mit mehr als 2 mgNH4

+-N/l emp-
fohlen (Werte in Anlehnung an GSchV 
Anhang 3.1). Erreicht die ARA im Nor-
malbetrieb tiefere Ablaufwerte kann al-
ternativ eine neue Abwasserprobe – mit 
entsprechend tieferen Konzentrationen – 
für die Abklärungen Verfahrenseignung 
Ozonung verwendet werden.
Weitere Informationen zur Studie enthält 
der Projektbericht [14].

ÜBERWACHUNG DER  
MUTAGENITÄT BEI OZONANLAGEN

Das Modul 4 der Ozonabklärungen (Fig. 1) 
erfasst mittels Ames-, Daphnien- und 
kombiniertem Grünalgen-Tests mögliche 
negative Effekte von unbekannten Oxi-
dationsnebenprodukten auf Organismen. 
Dabei wird primär überprüft, wie sich die 
Toxizität durch die Behandlung mit Ozon 
und durch die anschliessende biologische 
Nachbehandlung verändert. Eine allfälli-
ge Zunahme der Toxizität nach der Ozo-
nung muss nach der biologisch aktiven 
Nachbehandlung wieder eliminiert sein. 
Insgesamt ist eine Zunahme der Toxizität 
unerwünscht und zeigt eine Auffälligkeit 
an. Von einer Ozonung ist dann grund-
sätzlich abzusehen.
Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, 
dass Nitritkonzentrationen im Abwasser 
von zirka 0,3 mgNO2

–-N/l und höher die 
Fig. 5 �Übersicht über Versuchsaufbau (grau), Probenahmestellen (grün) und über die durchgeführten Unter-

suchungen (blau und orange). Quelle: [14], angepasst.
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Bildung einer Mutagenität in der Ozo-
nung erhöhen können [15] (siehe Box 2). 
Aktuell halten weniger als die Hälfte 
der Schweizer ARA den Nitrit-Richtwert 
von 0,3 mgNO2

–-N/l ein [16, 17]. Gemäss 
dem Überwachungskonzept des VSA [7] 
sind ökotoxikologische Untersuchungen 
bei einem konkreten Verdacht durchzu-
führen, was aber in der Praxis noch zu 
wenig erfolgt. Die Plattform «Verfahrens-
technik Mikroverunreinigungen» liess 
deshalb eine Studie [18] durchführen, 
um zu erheben, ob Mutagenität im Ab-
lauf von ARA mit einer Ozonbehandlung 
und erhöhten Nitritkonzentrationen  
auftritt.

DETAILS ZUR STUDIENDURCHFÜHRUNG
Die vorliegende Studie untersuchte das 
Abwasser von neun Schweizer ARA mit 
einer grosstechnischen Ozonanlage. Für 
jede ARA erfolgten die Analysen mit Ab-
wasser des Zu- und Ablaufs der Ozonung 
sowie mit Abwasser nach der darauffol-
genden biologischen Nachbehandlung. 
Die Mutagenität wurde mittels Ames-Test 
bestimmt unter Verwendung der etablier-
ten Bakterienstämme TA98 und TA100. 
Diese kommen bereits heute im Rahmen 
der Ozonabklärungen zum Einsatz. Zu-
sätzlich erfolgten auch Analysen mit den 
neueren Stämmen YG1041, YG1042 und 
YG7108. Diese drei Stämme sind deutlich 

sensitiver als die beiden TA-Stämme und 
bilden ein breiteres Substanzspektrum 
ab [19]. Es wurden sowohl Abwasserpro-
ben mit geringen als auch mit erhöhten 
Nitritkonzentrationen (> 0,3 mg NO2

–-N/l) 
untersucht.

OZONABKL ÄRUNGEN SIND AUSSAGE-
KR ÄFTIG BEZÜGLICH MUTAGENITÄT
Mit einer Ausnahme zeigten alle unter-
suchten ARA im Zulauf zur Ozonung eine 
Mutagenität, welche durch die Ozonung 
reduziert wurde und nach der biologi-
schen Nachbehandlung nicht mehr nach-
weisbar war (Fig. 7). Der TA98-Stamm 
zeigte in sechs Proben im Zulauf zur 
Ozonung und vereinzelt auch nach der 
Ozonung eine Mutagenität an, welche 
die biologische Nachbehandlung wieder 
eliminierte. Der TA100-Stamm deutete 
in keinem der untersuchten Zuläufe von 
Ozonungen auf eine Mutagenität hin.
Die etablierten TA-Stämme (TA98 und 
TA100) zeigten in den Abläufen der unter-
suchten ARA keine Mutagenität. Die Re-
sultate auf den grosstechnischen Anlagen 
stimmen somit mit den Resultaten der Ab-
klärungen Verfahrenseignung Ozonung 
(hier nicht gezeigt) überein. Die Unter-
suchungen bestätigten, dass die Stämme 

Fig 6 �Ozonexposition (oben) und •OH-Radikalexposition (unten) der fünf untersuchten Abwasser-
proben. Der Ablauf der Hochlaststufe ist bezüglich der Ozonexposition auffällig, weil sie 
sich deutlich von den anderen Proben unterscheidet und deutlich ausserhalb des Referenz-
bereichs liegt (zirka einen Faktor 2 oberhalb des Referenzbereichs). Quelle: [14].

NITRIT WERTE IM AUGE BEHALTEN
Nitritkonzentrationen im gereinigten Ab-
wasser können ab zirka 0,3 mgNO2

--N/l die 
Bildung von Mutagenität in der Ozonung er-
höhen [15]. Nitrit sollte im Zulauf zur Ozonung 
deshalb unter dieser Konzentration liegen.
Daher wird empfohlen, künftig die Nitrit-
Konzentrationsverläufe im Rahmen der 
Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung 
(Modul 2) zu analysieren. In Fällen mit (wieder-
kehrenden) erhöhten Ablaufkonzentrationen 
von Nitrit (> 0,3 mgNO2

--N/l) empfiehlt sich, 
diese in die Beurteilung miteinzubeziehen. 
Das heisst, für Modul 3 und 4 ist eine Ab-
wasserprobe mit entsprechend erhöhten 
Nitritkonzentrationen zu verwenden. Alter-
nativ kann die Abwasserprobe auch mit Nitrit 
angereichert werden.
Bei der Ozonüberwachung [7] sind zusätz-
liche Abklärungen bezüglich Mutagenität 
zu empfehlen, wenn Nitritkonzentrationen 
von mehr als 0,3 mgNO2

–-N/l wieder-
holt im Zulauf zur Ozonung auftreten. In 
einer solchen Situation sollten mittels 
ARA-Betriebsoptimierungen die Nitrit-
konzentrationen gesenkt werden.

Box 2
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YG1041 und YG1042 sensitiver sind und/
oder ein breiteres Substanzspektrum ab-
decken als die bisher verwendeten Stämme 
TA98 und TA100: Zeigte der TA98-Stamm 
eine Mutagenität an, war dies auch beim 
Stamm YG1041 der Fall. Die Stämme 
YG1041 und YG1042 wiesen aber in einzel-
nen weiteren Abwasserproben eine Muta-
genität nach, die TA-Stämme jedoch nicht. 
Auch zeigte der YG7108-Stamm, im Gegen-
satz zu den TA-Stämmen, im ozonierten 
Abwasser von drei ARA eine Mutagenität. 
Die biologische Nachbehandlung baute die-
se jedoch wieder ab.
Es empfiehlt sich, bei künftigen Ozonab-
klärungen die drei YG-Stämme (YG1041, 
YG1042, YG7108) mitzumessen. Sie stel-
len aber gegenwärtig kein Entscheidungs-
kriterium im Rahmen der Abklärungen 
zur Ozoneignung dar, weil die Daten-
grundlage dazu fehlt und sie in der Pra-
xis noch zu wenig etabliert sind. Das 
Ziel ist daher, die Datengrundlage in den 
nächsten Jahren zu erweitern. Dazu trägt 
die Plattform «Verfahrenstechnik Mikro-
verunreinigungen» die erhobenen Daten 
zusammen und wertet sie aus.
Weitere Informationen zur Studie enthält 
der Projektbericht [18].

BEDEUTUNG FÜR KÜNFTIGE  
ABKLÄRUNGEN

Die Erkenntnisse aus den oben beschrie-
benen Studien flossen in die nachfolgen-
den Dokumente ein:
–	� SOP: Testverfahren zur Beurteilung 

der Behandelbarkeit von Abwasser 
mit Ozon (2017, angepasst 2026; [6]) 
– Ergänzungen im Dokument gemäss  
Tabelle 2.

–	� VSA-Empfehlung «Abklärungen Ver-
fahrenseignung Ozonung» (2017, an-
gepasst 2026; [4]) – Ergänzungen im 
Dokument gemäss Tabelle 3.

–	� VSA-Empfehlung «Betrieb von Ozon-
anlagen auf ARA: Erkennen von 
kritischen Entwicklungen im Ein-
zugsgebiet» (2021, angepasst 2026; 

[7]) – Ergänzungen im Dokument ge-
mäss Tabelle 4.

Die entsprechend ergänzten Dokumente 
sind auf der Webseite der Plattform «Ver-
fahrenstechnik Mikroverunreinigungen» 
(www.micropoll.ch) verfügbar.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Aus dem vorliegenden Artikel leiten sich 
folgende Erkenntnisse ab:
–	� Es ist essenziell, die Verfahrenseig-

nung einer Ozonung sowohl im Rah-
men der Verfahrenswahl als auch im 
Rahmen der Überwachung zu prüfen, 
um einen sachgemässen Gewässer-
schutz sicherzustellen. Das modularti-
ge Vorgehen hat sich bewährt.

Fig. 7 �Übersicht über die Resultate der Ames-Untersuchungen. Ames-Stämme, die bisher in den Abklärungen zur Ozoneignung verwendet wurden, sind blau 
umrandet. Quelle: [18].

Modul Ergänzungen im Dokument

3 • �Methodik zur Durchführung der Labornitrifikation integriert.

3 und 4 • �Nitritkompensation für die Ozondosierung bleibt unabhängig von der Labornitri-
fikation bestehen.

4 • �TA100-Stamm ist künftig nicht mehr empfohlen, da er zu wenig sensitiv ist.
• �Bei den künftigen Abklärungen zur Ozoneignung sollen die drei YG-Stämme 

(YG1041, YG1042, YG7108) mitgemessen werden. Sie stellen aber gegenwärtig 
kein Entscheidungskriterium dar.

Tab. 2 Übersicht über die vorgenommenen Ergänzungen in der Arbeitsanweisung (SOP).
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–	� Der Vergleich zwischen Labor und 
grosstechnischen Ozonanlagen ergab, 
dass die Labortests die Leitsubstanzen 
tendenziell besser eliminieren und 
mehr Bromat bilden, aber insgesamt 
die grosstechnische Ozonanlage gut 
abbilden. Die Beurteilungswerte be-
züglich Bromid und Bromat enthalten 
somit einen gewissen Sicherheitsfak-
tor, was sinnvoll ist, weil die Bromid-
konzentrationen im Zulauf der ARA 
schwanken können.

–	� Die evaluierte Labornitrifikation bildet 
die grosstechnische ARA gut ab und 
verändert die Abwasserzusammen-
setzung in Bezug auf die Abklärungen 
Verfahrenseignung Ozonung nicht 
signifikant. Sie ist vorgängig zur 
Ozonabklärung bei Abwässern mit 
mehr als 10 mgDOC/l, mit mehr als  
0,3 mgNO2

--N/l oder mit mehr als 
2 mgNH4

+-N/l empfohlen.
–	� Im Weiteren bestätigten Untersuchun-

gen bei grosstechnischen Ozonungen, 
dass in ihrem Ablauf keine Mutagenität 
auftritt, so wie es die vorgängigen La-
bortests ergeben hatten. Nitrit kann die 
Bildung von Mutagenität beeinflussen 
und sollte daher im Zulauf zur Ozonung 

unter 0,3 mgNO2
–-N/l liegen. Sind auch 

nach entsprechenden ARA-Betriebsop-
timierungen die Nitritkonzentrationen 
erhöht, empfehlen sich zusätzliche Ab-
klärungen bezüglich Mutagenität.

–	� Neuere, sensitivere Ames-Stämme 
sind verfügbar, sollten aber gegenwär-
tig nicht in die Entscheidungsfindung 
miteinfliessen, da die Datengrundlage 
fehlt und sie in der Praxis noch zu we-
nig etabliert sind. Es wird empfohlen, 
sie bei künftigen Abklärungen mitzu-
erfassen, um die Datengrundlage in 
den nächsten Jahren gezielt zu erwei-
tern.
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Interpretation bei 
Abwässern mit 
unklarer Eignung

• �Bei Abwässern mit einer unklaren Eignung für eine Ozonung, aber der Notwendigkeit zur Ozonung aufgrund Anhang 2 GSchV, ist in jedem Fall 
nachzuweisen, dass sich bei allen Betriebszuständen der ARA keine problematischen Reaktionsprodukte bilden. Dazu können angepasste Be-
triebsweisen oder Kombinationen verschiedener Verfahren eingesetzt werden.

Tab. 3 Übersicht über die vorgenommenen Ergänzungen in der Empfehlung «Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung».

Modul Ergänzungen im Dokument

Untersuchungen 
im Zulauf der 
Ozonung

• �Nitritkonzentrationen im Zulauf zur Ozonung analysieren. Der Beurteilungswert beträgt 0,3 mgNO2
--N/l. Liegen Nitritkonzentrationen (wieder-

kehrend) darüber, sind zusätzliche Abklärungen bezüglich Mutagenität empfohlen.
• �Die Beurteilungswerte bezüglich Bromid und Bromat bleiben bestehen. Sie enthalten einen gewissen Sicherheitsfaktor, was sinnvoll ist, weil die 

Bromidkonzentrationen im Zulauf der ARA schwanken können.
• �Nitrosamine bleiben in der Beurteilung enthalten, weil sie kanzerogen sind und sowohl die Bildungsmechanismen als auch die Vorläufer-

substanzen nicht ausreichend verstanden sind.

Unbekannte, 
toxische Neben-
produkte

• �TA100-Stamm ist künftig nicht mehr empfohlen, da er zu wenig sensitiv ist.
• �Die drei YG-Stämme (YG1041, YG1042, YG7108) sollen künftig zur Überwachung der Mutagenität mitgemessen werden. Sie stellen aber gegen-

wärtig kein Entscheidungskriterium dar.

Tab. 4 �Übersicht über die vorgenommenen Ergänzungen in der Empfehlung «Betrieb von Ozonanlagen auf ARA: Erkennen von kritischen Entwicklungen im Ein-
zugsgebiet».
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Troisièmement, il a été démontré que 
l’ozonation à grande échelle n’en-
traîne pas de mutagénicité, contrai-
rement à ce qu’avaient révélé les 
tests de laboratoire précédents. Ce-
pendant, la teneur en nitrites en en-
trée d’ozonation doit être inférieure à 
environ 0,3 mgNO2

--N/l, sinon la mu-
tagénicité peut quand même augmen-
ter. Si les concentrations de nitrites 
sont supérieures, elles doivent être 
réduites en optimisant l’exploitation 
de la STEP. Dans le cas contraire, il 
est recommandé de procéder à des 
analyses supplémentaires concernant 
la mutagénicité.
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